
 

Allgemeine Bestimmungen 
• Das Tanzjahr dauert vom 12. Februar 24 bis 02. Februar 25. Die Ferien richten sich nach dem Ferienplan der 

Gemeinde Naters. 

• Die diesjährigen Sommerferien dauern vom 10. Juni 24 bis 26. August 24. Die Tanzschule ist J&S (Jugend und Sport) 
anerkannt. Deshalb wird von jedem Kind die  AHV Nummer bei der Anmeldung benötigt. Die Tanzschule befolgt die Ziele und 
Zwecke des J&S und bietet Kindern und Jugendlichen einen sinnvolle Freizeitbeschäftigung und werden ihrem Können 
entsprechend gefordert und gefördert. 

• Zur Erinnerung: bitte nicht mit den Privatautos zum Tanzlokal fahren. Wenn die Kinder begleitet werden, bitte beim 
PP Denner oder PP Migros parkieren und mit den Kindern zum Lokal laufen. Ebenso bitte ich nicht auf den Privatplätzen 
der Anwohner zu parkieren. Ich hoffe auf euer Verständnis. Laut Rückmeldungen hat es letztes Jahr nicht immer geklappt. 

• Die Schnupperstunden sind kostenlos. Sobald die 2. Stunde besucht wird, ist die Person automatisch für das kommende 
Jahr angemeldet. Ein Austritt während dem Tanzjahr ist nicht erlaubt. Falls jemand während dem Jahr die Tanzstunden nicht 
mehr besuchen möchte, bekommt die Person das Kursgeld nicht zurückerstattet. (Ausnahmen: Unfall, längere Krankheit, 
Kinder unter 4 Jahren) 
Dieses Jahr besteht keine Möglichkeit, im 2. Semester den Tanzstil zu wechseln, da wir im Januar unsere Schüleraufführung 
im La Poste haben. 

• Die Kurskosten müssen im Voraus bezahlt werden. Bei finanziellen Engpässen kann ein Gesuch zur 
Ratenzahlung an die  Schulleitung gestellt werden. 
Das Kursgeld kann auf folgendes Konto überwiesen werden: 
CH90 8080 8008 9253 2554 1, Tanzschule dTn, Furkastrasse 4, 3904 Naters, 19-1527-5 Raiffeisenbank Naters 

• Bei begründeter Abwesenheit (Unfall, Krankheit) kann das bezahlte Kursgeld ab dem 14. Tag zurückgefordert werden. Ein 
Arztzeugnis ist erforderlich. Ansonsten können ausgefallene Stunden durch Besuch von anderen Lektionen kompensiert 
werden. 

• Für jeden Kurs ist ein Minimal- und Maximalbestand festgelegt. Die Schule behält sich das Recht vor, Kurse mit 
ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchzuführen, zeitlich zu verschieben, zusammenzulegen, Kurse aufzulösen und unter 
Rückzahlung des Kursgeldes kurzfristig abzusagen. Bei Unterbestand eines Kurses kann der Kurs auf Wunsch der 
Teilnehmer trotzdem durchgeführt werden. Das Kursgeld muss jedoch entsprechend erhöht werden. 

• Bei Krankheit oder Abwesenheit der Tanzlehrer wird der Kurs verschoben oder von einem Stellvertreter gegeben. 

• Die Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Die Schule übernimmt keine Haftung für Unfälle innerhalb und ausserhalb des 
Unterrichts, für Schäden, für Diebstahl und Verlust von Wertgegenständen. 

• Die Abwesenheit eines Schülers muss immer im jeweiligen Chat mit Begründung gemeldet werden.  

• Bitte keine Strassenschuhe in den Tanzstunden tragen. Erlaubt sind Hallenschuhe oder Schuhe, welche nur in Innen- 
räumen getragen werden und ohne abfärbende Gummisohlen. 

• Velos müssen in den dafür vorhandenen Veloständern abgestellt und verschlossen werden. Falls kein Platz mehr 
vor- handen ist, bitte das Velo so abstellen und abschliessen, dass dieses den Eingang des Coiffeurgeschäftes nicht 
beeinträchtigt. Die Schule übernimmt keine Haftung von gestohlenen Velos oder Scootern. 
Ich empfehle, die Scooter im 1. Stock am Geländer zu verschliessen. 

• Bitte um das Gebäude herum keinen Abfall liegen lassen. Im Tanzlokal befindet sich ein dafür geeigneter Abfalleimer. 
Ebenfalls keine Zigarettenstümmel wegwerfen. Dafür gibt es einen geeigneten Aschenbecher. 

• Die Schule führt eine Fundsammlung in der Umkleidekabine jeweils bis Ende Juni und Ende Januar. Werden die Sachen       
nicht abgeholt, werden sie Bedürftigen gegeben. 
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